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Geldwäsche ist und bleibt ein großes und 
brisantes Thema in Deutschland! 

Zahlreiche Reformen haben in den letzten 
Jahren das Geldwäscherecht geprägt und in 
Teilen verändert: So ist u.a. seit dem 17.2.2025 
die Änderung der Geldwäschemeldepflicht-
verordnung-Immobilien in Kraft. 

Zudem sind neue Meldesachverhalte zur 
Stärkung des Barzahlungsverbots, das seit dem 
1.4.2023 wirkt, zu beachten.

Auch das Transparenzregister wird stetig 
weiterentwickelt, sodass die Qualität der Ein-
tragungen steigt: Ab dem 1.1.2026 ist auch die 
neue Unstimmigkeitsmeldung II zu beachten.

Durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
ist § 20 Abs. 1 S. 2 GwG ergänzt worden, wo-
durch ausländische Gesellschaften, die Immo-
bilien in Deutschland „halten“ bzw. im Bestand 

haben, nun gegenüber dem Transparenzregister 
meldepflichtig sind. Seit dem 1.7.2023 greift 
deshalb das an eine Nichteintragung anknüp-
fende erweiterte Beurkundungsverbot.

Für Notare und ihre Mitarbeiter werden die 
Anstrengungen rund um die komplizierte Ma-
terie des Geldwäschegesetzes nicht geringer. 
Daher hat der Autor das Werk um zahlreiche 
Praxisbeispiele, Muster sowie hilfreiche Über-
sichtstabellen ergänzt.

Jeder Notar/jede Notarin muss sich den Aufga-
ben stellen, die sich aus dem GwG ergeben, um 
so eine missbräuchliche Nutzung der notariel-
len Dienstleistungen zu vermeiden. Die vor-
liegende 4., überarbeitete Auflage des Werkes 
„Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis“ 
bringt Sie auf den aktuellen Stand und ist 
eine wertvolle Unterstützung für Ihre tägliche 
Arbeit in der notariellen Praxis.
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Vorwort

Geldwäsche schadet denen, die Steuern entrichten. Ehrliche Kaufleute mit soliden Ge-
schäftsmodellen, die legal betrieben werden, haben es inzwischen oft schwer, wenn sie
sich nicht „nur“ ihrer legal agierenden Konkurrenz stellen müssen, sondern auch einem
wachsenden Wettbewerb mit Betrieben, die von Kriminellen geführt werden, die mit
dem Einsatz „gewaschenen“ Geldes aus Geschäften mit Drogen und anderen Straftaten
über mehr wachsende Finanzmittel verfügen. Würde der jährliche, illegale Geldzufluss
in Deutschland mindestens mit mehr als 100 Milliarden EUR nicht ausgebremst, hätte
das negative Folgen für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft und natürlich
auch für unsere Demokratie.

Die Verschärfungen der Bemühungen im Kampf gegen die Geldwäsche sind inzwischen
nicht mehr hilflos, sondern beginnen effektiver zu werden, wie z.B. durch die Regelung
des Gesetzgebers zum neuen Bargeldverbot für Immobilienkäufe, § 16a GwG.

Bislang zeigt sich jedoch, dass der enorme Aufwand, den viele geldwäscherechtlich Ver-
pflichtete rund um die Geldwäschebekämpfung zu erledigen haben, nicht durchschlagend
ist: Von den – im Jahre 2020 erledigten ca. 144.000 – Verdachtsmeldungen sind etwa
17,2 %, also ca. 24.768 Fälle, an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden.
Zu einer nachweislichen Verurteilung führten lediglich etwa 0,25 %. Natürlich muss
eine Verdachtsmeldung nicht direkt bedeuten, dass auch tatsächlich eine Straftat vorliegt.
Eine zu geringe Effizienz bei der Strafverfolgung rechtfertigt aber möglicherweise nicht
die Schäden, die die vielen bürokratischen Aufwendungen der geldwäscherechtlich Ver-
pflichteten für diese und die Wirtschaft nach sich ziehen.

Somit beginnt eine lange Reise mit einem ersten (bedeutsamen) Schritt: Der Aufbau des
neuen Bundesfinanzkriminalamts für etwa 700 Millionen EUR. So sollen Digitalisie-
rung und Vernetzung vorangetrieben werden und die besten Finanzermittler zum Einsatz
kommen. Es leuchtet ein, dass die Branchen „Bau“ und „Glücksspiel“ in den Blick ge-
nommen werden und die Strafverfolgung stetig, wenngleich langsam, effektiver wird.
Durch die Künstliche Intelligenz kann die Effektivität der Strafverfolgung in jedem
Fall erhöht werden.

Für Notare und ihre Mitarbeiter werden die Anstrengungen rund um diese komplizierte
Materie nicht geringer, auch wenn künftig der Takt mehr von Europa kommt. Deshalb
wurde in diese 4., aktualisierte Auflage zur raschen Durchdringung der Pflichten u.a.
eine neue Übersichtstabelle aufgenommen.

Wie immer bin ich für Anregungen, Kritik und Hinweise dankbar.

André Elsing

Hamburg, im September 2025
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§ 1 Einleitung zur Geldwäscheprävention

A. Tatsächlich hohes Geldwäscherisiko für Deutschland

1Viele der Notarinnen und Notare in Deutschland konnten früher möglicherweise noch
davon ausgehen, dass ihre Mandanten mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und
anderen Straftaten nichts zu tun haben.

Doch diese Einschätzungen deckten sich nicht mit der ersten nationalen Risikoanalyse
2018/2019.1 Aus ihr ergab sich bereits, dass diese optimistischen Einschätzungen oftmals
unrichtig sein mussten. Für Deutschland wurde vielmehr ein hohes Geldwäscherisiko im
Bereich des Immobiliensektors gesehen.2 Die Analyse kann auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Finanzen heruntergeladen werden.3

2Die vielen beteiligten und hoch angesehenen Behörden, auch Strafverfolgungsbehörden,
sahen damit für unser Land das gegebene hohe Risiko für Straftaten mit weitreichenden
negativen Folgen und Wirkungen für unser Land. Zu den negativen Folgen der geld-
wäscherechtlichen Straftaten befürchtete der Gesetzgeber treffend unverhältnismäßig
hohe Immobilienpreise und weiter ansteigende Mieten.4

1 Die erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019
stellte eine ressortübergreifende Aufgabe unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen dar. Fol-
gende Behörden wirkten mit: Die Bundesregierung durch das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium
der Finanzen, das Auswärtiges Amt, das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, das Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die Polizei-
behörden durch das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt, das Bayerisches Landeskriminalamt, das Lan-
deskriminalamt Berlin, das Landeskriminalamt Brandenburg, das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen,
das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, das Landeskriminalamt Sachsen, das Landeskriminalamt Thüringen,
die Justiz durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, die Generalstaatsanwaltschaft Celle, die
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, die Nachrichtendienste
durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst (BND), die Generalzolldirektion
durch die Financial Intelligence Unit – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), das Zollkri-
minalamt, die Aufsichtsbehörden (Finanzsektor) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die
Aufsichtsbehörden (Nicht-Finanzsektor) durch das Staatsministerium des Innern, für Sport und für Integration,
Bayern: die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Hamburg: Das Ministerium des Innern und für
Sport, Hessen: Das Ministerium für Wirtschaft und Energie, Brandenburg: Die Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe, Berlin: Die Bezirksregierung, Arnsberg, Regierung von Mittelfranken: Durch
die Bezirksregierung Münster, Regierung von Niederbayern, Regierungspräsidium Darmstadt, Regierungsprä-
sidium Freiburg, die Zentralbank durch die Deutsche Bundesbank, das Bundesministerium der Verteidigung
und das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) Für Notare: Die BNotK und das Oberlandes-
gericht Nürnberg, für Wirtschaftsprüfer: Die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS), die Wirtschaftsprüfer-
kammer, für Steuerberater: Die Bundessteuerberaterkammer, die Steuerberaterkammer Berlin, die Steuerbera-
terkammer München, die Steuerberaterkammer Nürnberg und die Steuerberaterkammer Saarland.

2 Vgl. S. 3 des Überblicks der Ersten Nationalen Risikoanalyse.
3 Https://www.bundesfinanzministerium.de: Unter dem Suchbegriff „Erste Nationale Risikoanalyse“ kann diese

dort als PDF-Datei abgerufen werden.
4 Vgl. BT-Drucks 19/10218 v. 15.5.2019.
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3 Daraufhin wurde die Zusammenarbeit zwischen den geldwäscherechtlichen Verpflichte-
ten (§ 2 Abs. 1 GwG) auf der einen Seite und den Behörden wie der Financial Intelligence
Unit (FIU) auf der anderen Seite verbessert.

4 Das Transparenzregister wurde eingesetzt, wodurch ein Instrument vorliegt, Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbinden. Im Transparenzregister werden
die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und bestimmten Vereinigungen re-
gistriert. Im Geldwäschegesetz benannte Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 GwG) sind in der
Pflicht, die Beteiligten und die wirtschaftlich Berechtigten einer Transaktion sorgfältig
zu identifizieren; sie haben bestimmte Angaben aufzeichnen und diese für mind. fünf
Jahre aufzubewahren. Die Verpflichteten des Geldwäschegesetzes müssen zudem
in bestimmten Situationen der Bundesanzeiger Verlag GmbH, die das Transparenz-
register unter Aufsicht des Bundesverwaltungsamts führt, Ungereimtheiten melden
(Unstimmigkeitsmeldungen).

5 Nach der Umgestaltung des Transparenzregisters zu einem Vollregister sind auch
einige Unstimmigkeitsmeldungen teilweise entbehrlich geworden. Gesellschaften
und Vereinigungen müssen nämlich seit dem 1.8.2021, nach Wegfall der Mitteilungs-
fiktionen in § 20 Abs. 2 GWG a.F., ihre wirtschaftlich Berechtigten tatsächlich selbst
an das Transparenzregister melden. Etliche Gesellschaften/Vereinigungen, die sich
lange noch auf die frühere Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG a.F. berufen konn-
ten, waren nach Ablauf von Übergangsfristen erstmals zur Meldung oder Nachmeldung
ihrer wirtschaftlich Berechtigten verpflichtet.5

6 Die Angaben im Transparenzregister sind dadurch genauer und insbesondere vollständi-
ger geworden. Dies gelingt auf diese Weise besser als bei einer Mitteilungsfiktion, denn
jede Gesellschaft muss für sich selbst genau wissen, wer ihre wirtschaftlich Berechtig-
ten tatsächlich sind. Die Beteiligten werden damit stärker in die Meldeverantwortung ge-
nommen.

Notare und Rechtsanwälte müssen bei bestimmten vorliegenden Fallkonstellationen auch
Sachverhaltsmeldungen an die FIU erledigen. Die FIU unterzieht die bei ihr eingegan-
genen Verdachtsmeldungen einer Analyse und Bewertung.6 Danach gibt sie ihr Ergebnis
an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden ab, sodass der Verdacht erhärtet oder ent-
kräftet wird. Dies ist eine bedeutende Vorarbeit, die dazu beiträgt, Geldwäsche und damit
verbundene Straftaten zu bekämpfen.

5 Das Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.6.2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenz-
Informationsgesetz Geldwäsche – TrafinG Gw) wurde im BGBl I 2021, S. 2083 ff. verkündet und trat am
1.8.2021 in Kraft; vgl. Elsing, notarbüro 2021, 78 ff.

6 Meldungen nach der Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im
Immobilienbereich (§§ 3–6 GwGMeldV-Immobilien).
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7Der Aufwand um die Verdachtsmeldungen, die Sachverhaltsmeldungen sind, ist für die
Verpflichteten des GwG jedoch hoch; schließlich müssen zahlreiche Transaktionen da-
rauf beleuchtet werden. Die Risikovorsorge der nach dem Geldwäschegesetz (§ 2
Abs. 1 Nr. 10 GwG) verpflichteten Notare und Rechtsanwälte bedeutet für diese Auf-
wand. Gewünscht wird, dass der enorme Aufwand ein möglichst frühes Erkennen von
Straftaten ermöglicht, sodass die Strafverfolgung effektiver und zügiger stattfinden
kann. Straftäter sollen die Dienstleistungen der GwG-Verpflichteten nicht missbräuch-
lich in Anspruch nehmen.

Hinweis

Gerade für die Notarinnen und Notare ist der Aufwand ihrer Präventionsmaßnahmen
als GwG-Verpflichtete besonders hoch. Zudem steht die Aufgabe in einem Span-
nungsverhältnis zur gesetzlichen Pflicht (§ 15 BNotO), Transaktionen amtlich gewäh-
ren bzw. vornehmen zu müssen, sowie zur Abwägung, wie schwer die Verschwiegen-
heitspflicht (§ 18 BNotO) wiegt. Das stellt einen deutlichen Einschnitt in ihr opera-
tives Geschäft dar.

8Die neue Bundesregierung will nach Inhalt ihres Koalitionsvertrags (1543 ff.) Geld-
wäsche und Finanzkriminalität entschieden bekämpfen. Lücken im Transparenzregister
sollen weiter geschlossen werden.

Ist ein wirtschaftlich Berechtigter nicht zu ermitteln, so sollen Rechtsgeschäfte juristi-
scher Personen, die den Betrag von 10.000 EUR netto überschreiten von geldwäsche-
rechtlichen Verpflichteten nicht getätigt werden. Setzt der Gesetzgeber dies tatsäch-
lich um, wäre dies ein weiterer richtiger Schritt, der die Spannung zwischen Gewährung
einer „schädlich wirkende Urkunde“ und einem noch höheren Aufwand zur Erfüllung der
geldwäscherechtlichen Pflichten mildert.

Zudem soll ein administratives, verfassungskonformes Vermögensermittlungsverfahren
geschaffen werden. Das Ziel soll dabei sein, verdächtige Vermögensgegenstände von er-
heblichem Wert, bei denen Zweifel an einem legalen Erwerb nicht ausgeräumt werden
können (Suspicious Wealth Order), sicherzustellen. Die bestehenden Vermögenseinzie-
hungsinstrumente sollen fortentwickelt und um ein Einziehungsverfahren für Ver-
mögensgegenstände ungeklärter Herkunft erweitert werden.

Das scheint geboten, zumal mit einer erfolgreichen Bekämpfung der Straftaten und der
Einziehung hoher Vermögenswerte wichtige Einnahmen generiert werden können,
die benötigt werden. Zugleich werden dadurch schädliche Wettbewerbsverzerrungen
abgemildert.

Soweit keine effektive Geldwäsche- und Straftatenbekämpfung gelingen sollte, bestünde
die hohe Gefahr, dass das friedliche Zusammenwirken der Bevölkerung noch mehr ange-
spannt wird und unsere Demokratie irrreparabel beschädigt wird.
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9 In einer aktuellen Studie zur Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilien-
preise in Deutschland durch die Universität Trier (Trierer Institut für Geldwäsche- und
Korruptions-Strafrecht)7 ist das Ausmaß der Geldwäsche im deutschen Immobiliensek-
tor anhand von Informationen zu Verdachtsmeldungen aus dem Kreis der Verpflichte-
ten des GwG sowie öffentlich zugänglichen Informationen zu Immobilientransaktionen
und Immobiliendaten untersucht worden. Aus der Studie lässt sich ableiten, dass
Geldwäsche tatsächlich zu Preissteigerungen im Immobiliensektor führt. Ein Grund
mehr, das schädliche Wachstum „zur Geldwäsche und Straftaten“ in den engeren Blick
zu nehmen und effektiver zu bekämpfen. Dieses Ziel muss einem nötigen Abbau der
überhandnehmenden Bürokratie auch im Bereich der Geldwäscheprävention nicht
entgegenstehen.

10 Der riesige bürokratische Aufwand, den die verschiedenen geldwäscherechtlich Ver-
pflichteten mehr oder weniger betreiben, könnte spürbar reduziert werden, wenn die
Geldwäsche durch geeignetere Maßnahmen erheblich erschwert würde.

Die Einführung des Barzahlungsverbots (§ 16a GwG) war ein solcher Schritt, genügt al-
lein aber nicht.

Sinnvoll wäre es, wenn Kaufwillige und Investoren vor einem Erwerb inländischer
Immobilien oder vor einem Erwerb von Gesellschaften mit Immobilieneigentum, die
Herkunft der Mittel anhand von Vermögensnachweisen, Steuererklärungen, Jahres-
abschlüssen und Bilanzen nachweisen müssten. Die Möglichkeiten des Erwerbs von Im-
mobilien durch Strohmänner oder durch zahlreiche Strohmannfirmen wäre dann kaum
noch möglich.8 Die Nachweisführung könnte unmittelbar gegenüber der FIU, eventuell
auch gegenüber den Banken im Falle einer Finanzierung von Mitteln stattfinden. Wenn
der Gesetzgeber dies vorsähe, könnten die vorgelegten Nachweise geprüft und wenn
sie als ordnungsgemäß befunden wurden, zur Immobilientransaktion berechtigen.
Die FIU könnte eine Bescheinigung darüber erteilen. Diese Maßnahme könnte genutzt
werden, um viele der GwG-Verpflichten zu entlasten, da diverse Prüfungen und Melde-
sondierungen entfallen würden. Dieser Weg würde einen effektiven Abbau von zu hoher
Bürokratie bedeuten und zudem auch auf Straftäter eine abschreckende Wirkung entfal-
ten können.

11 Abschreckende Wirkung auf geldwäscherechtliche Straftaten könnte zudem ein effekti-
ves Gesetz zum Schutz von Whistleblowern ermöglichen. Das derzeitige Hinweisgeber-
schutzgesetz (HinGSchG) soll zwar darauf abzielen, doch die Meldemöglichkeiten und
der Schutz dazu scheinen missglückt. Außerdem wäre es nützlich, ein solches Gesetz in
einer erheblich verständlicheren Weise zu fassen, um die Chancen zu erhöhen, dass Per-

7 Trigeko, Stand: Febr. 2025, Neuenkirch, von Auer, El-Ghazi, Hoffmann, Jansen, Klotz, Seidel und Walz.
8 Ähnlich auch Quedenfeld, Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, Rn 65.
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sonen als Whistleblower im Ernstfall die Konsequenzen des eigenen Handelns und die
„schützenden Wirkungen“ einschätzen können.

In Anbetracht der hohen jährlichen illegalen Vermögenswerte, die in die legalen Wirt-
schaftskreise eingeschleust werden,9 wären Verschärfungen bzw. mehr Effizienz jeden-
falls angebracht, um große Schäden zu reduzieren oder vorbeugend solche gar nicht erst
entstehen zu lassen. Entlastungen vieler GwG-Verpflichteter und der Behörden wären
dadurch denkbar und überflüssige Meldepflichten könnten entfallen.

12Ein richtiger Schritt sind die verstärkten effektiveren Bemühungen, Straftäter im Be-
reich der Geldwäsche zu verurteilen. Mit dem Aufbau eines Bundesfinanzkriminal-
amtes, eine neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sollen
auch die „dickeren Fische“ ins Netz gehen. Dies zu erreichen, soll mit einem Ausbau
der Digitalisierung und der Vernetzung sowie dem Einsatz der besten Finanzermittler
gelingen.

Der Schritt scheint überfällig, betrachtet man die bislang mäßigen Erfolge. So wurden
nur 17,2 % der etwa 144.000 Verdachtsmeldungen im Jahre 2020 an die Strafver-
folgungsbehörden abgegeben. Von diesen Verdachtsmeldungen führten dann jedoch
lediglich etwa 0,25 % nachweislich zu einer Verurteilung.10 Das ist wahrlich in
Anbetracht der Bürokratie und des geleisteten Aufwandes, den insbesondere viele
der geldwäscherechtlichen Verpflichteten betreiben müssen, als viel zu wenig effektiv
anzusehen.

13Ein richtiger Schritt könnte auch die Einführung eines Vermögensregisters darstellen,
das sämtliches Vermögen von Personen mit mehr als 200.000 EUR erfassen soll. Das
setzt allerdings einen funktionierenden und strengen Datenschutz voraus, um diese Per-
sonen vor kriminalisierten Organisationen zu schützen und nicht erst deren Aufmerksam-
keit auf sie zu lenken.

14Auch die Abschaffung von Bargeld wäre ein geeignetes Instrument zur Geldwäschebe-
kämpfung. Jede Geldtransaktion würde von einem Computer erfasst und wäre nachvoll-
ziehbar; Geldwäsche wäre so kaum noch vorstellbar. Wahrscheinlich würde die Cyber-
kriminalität dadurch weiter anwachsen und auch datenschutzrechtlich wäre die Abschaf-
fung des Bargelds kritisch zu sehen. Zudem sind in der Abschaffung des Bargeldes
Risiken zu sehen, z.B. wenn aufgrund von Anschlägen oder Manipulationen sowie
Stromausfällen mit längeren Ausfällen der digitalen Techniken zu rechnen ist. Ein Ver-

9 100 Mrd. EUR p.a. sollen aus der Organisierten Kriminalität in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf
der BRD eingeschleust werden; Quedenfeld, Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskrimi-
nalität, Rn 8 mit Hinweis auf Transparency International Scheinwerfer 86, S. 4 „Deutschland ein Geldwäsche-
paradies – Cui bono?“ S.K. Oehme und A. Nennrich.

10 FIU, Jahresbericht 2020, S. 22 und 24.
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braucher muss auch dann zu seiner Versorgung an u.a. Lebensmittel gelangen können.
Für das Bargeld spricht zudem die erforderliche Anonymität des Bürgers.

Beispiel

Angenommen eine Person erwirbt im Großhandel einen Safe und ein Mitarbeiter im
Großhandel, der von der kriminalisierten Organisation „beherrscht“ und zu der erwer-
benden Person befragt wird, erwähnt, dass die Person „X“ einen Safe gekauft hat. Da-
mit kann die Gefahr ansteigen, dass bei der Person „X“ eingebrochen wird. Ein ano-
nym getätigter Bargeldkauf wäre hier sicherer.

Das Bargeld gänzlich abzuschaffen wäre aus meiner Sicht nicht sinnvoll.

15 Verschärft wurde das Geldwäschegesetz effektiv durch das eingeführte Barzahlungsver-
bot.11 Für ein seit dem 1.4.2023 beurkundetes Rechtsgeschäft, das auf den Kauf- oder
Tausch einer inländischen Immobilie gerichtet ist, muss der neue § 16a GwG beachtet
werden. Damit wird der Geldwäsche vorgebeugt. Die Regelung des Gesetzgebers ist sinn-
voll, da Barzahlungen verboten sind und die Kaufpreisschuld für die erworbene Immo-
bilie durch eine Barzahlung nicht getilgt werden kann.12

Hinweis

Die geschuldete Gegenleistung darf auch nicht mit Kryptowerten, Gold, Platin oder
Edelsteinen bewirkt werden, § 16a Abs. 1 S. 1 GwG.

16 Das zwingende Barzahlungsverbot hat Vorrang gegenüber den allgemeinen Vorschrif-
ten des BGB, insbesondere § 363 BGB, wonach Geldschulden grundsätzlich durch
eine Barzahlung erfüllt werden können.13

Zahlt ein Käufer ggf. dennoch Geld in bar, in einer Kryptowährung, mit Gold, mit
Platin oder mit Edelsteinen, so bleibt die Kaufpreisschuld als offene Gegenleistung
für die Immobilie weiterhin offen. Es liegt dann eine gefährliche Leistung vor, die
der Käufer wieder zurückverlangen kann. Ob es dem Käufer gelingt, von dem unge-
rechtfertigt bereicherten Verkäufer die Vermögenswerte zurückzuerlangen, ist eine
Sache des Einzelfalls und ggf. auch Glücksache. Der Anspruch auf Rückgabe erfolgt
nach den Regeln des Bereicherungsrechts, ausgenommen §§ 815, 817 S. 2 BGB.14 Die
Kaufpreisschuld ist vom Käufer ggf. erneut und korrekt durch Überweisung vorzuneh-

11 Am 28.12.2022 trat weitgehend das Zweite Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktions-
durchsetzungsgesetz II) v. 19.12.2022 in Kraft, BGBl I 2022, 2606 ff.

12 Elsing, notarbüro 2022, 110 ff.; Elsing, notarbüro 2023, 2 ff.; Domröse/Herz, NotBZ 2023, 81 ff.; Wachter,
ZNotP 2023, 41.

13 Wachter, ZNotP 2023, 41, 43; BGH, Urt. v. 25.3.1983 – V ZR 168/81, NJW 1983, 1605; Grüneberg, BGB,
2023, § 362 Rn 8.

14 BT-Drucks 30/4326 v. 8.11.2022, S. 65, 66.
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men. Für den Käufer, der ggf. eine Barzahlung getätigt hat, ist u.U. eine anwaltliche
Beratung zusätzlich zu empfehlen. Der Notar als neutraler Amtsträger kann und
wird einseitig nicht tätig. Er kann allenfalls neutral Lösungen im Sinne beider Ver-
tragsparteien vorschlagen.

17Käufer und Verkäufer der Immobilie sind nach § 16a Abs. 2 S. 1 GwG verpflichtet, dem
Vollzugsnotar nachzuweisen, dass die Gegenleistung

& nicht mit Bargeld und nicht mit Kryptowerten,15

& nicht mit Gold,16 Platin17 oder Edelstein18

geschah, sondern ordnungsgemäß durch eine oder mehrere Überweisungen auf die Kauf-
preisschuld.

Die Nachweispflicht besteht nur bei dem Erwerb von Immobilien, § 16a Abs. 1 S. 1
GwG. Beim Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft mit Immobilienvermögen besteht
die Nachweispflicht nicht, auch dann nicht, wenn alle Anteile der Gesellschaft erworben
werden.19

18In der Regel darf der Notar die Eigentumsumschreibung auf den Käufer einer Immobilie
beim Grundbuchamt u.a. erst stellen, nachdem ihm Nachweise vorgelegt wurden, dass
der Kaufpreis unwiderruflich überwiesen wurde und/oder die Überweisung beim Verkäu-
fer eingegangen ist. Ist dies erfolgt, prüft der Notar die Belege auf ihre Schlüssigkeit,
§ 16a Abs. 3 GwG.

Sollte eine Meldepflicht nach §§ 43 Abs. 1, 46 GwG zu erfüllen sein, muss der Notar
diese zuvor erledigen. Bis zu einem Betrag i.H.v. 10.000 EUR kann der Notar eine
Schlüssigkeitsprüfung zwar außer Betracht lassen, allerdings ist dann eine Aufrechnung
des bereicherungsrechtlichen Rückzahlungsanspruchs gegen den Kaufpreiszahlungs-
anspruch ausgeschlossen.20

19Das Grundbuchamt soll die Eintragung in den Fällen des § 20 GBO nach § 13 Abs. 1 S. 2
GBO nur vornehmen, wenn ein Notar den Antrag im Namen eines Antragsberechtigten
eingereicht hat.

15 Der Begriff Kryptowert ist legaldefiniert in § 1 Abs. 29 GwG, der auf § 1 Abs. 11 S. 1 Nr. 10 i.V.m. S. 4 und 5
KWG verweist.

16 Gold ist nicht gesetzlich definiert. Nach der Gesetzesbegründung muss es sich um Münzen mit einem Gold-
gehalt von mind. 90 % oder um ungemünztes Gold in Form von Barren, Nuggets oder Klumpen mit einem
Goldgehalt von mind. 99,5 % handeln, BT-Drucks 20/4727, S. 120.

17 Platin ist als Gegenleistung ab einem Feingehalt von mind. 95 % ausgeschlossen, BT-Drucks 20/4727, S. 120.
18 Edelsteine sind Minerale von großer Härte, die sich durch Seltenheit, Farbe und Lichteinwirkung besonders

auszeichnen, wie z.B. Diamanten, Rubine und Saphire, BT-Drucks 20/4727, S. 120.
19 Vgl. Wachter, ZNotP 2023, 41, 51.
20 BT-Drucks 20/4326, 66.
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Hinweis

Damit soll sichergestellt sein, dass die Eintragung des Käufers (Erwerbers) in der Ei-
gentümerspalte des Grundbuchs nur möglich ist, wenn ein Notar die Einhaltung des
Barzahlungsverbots oder des Verbots der Begleichung mit Kryptowerten,21 Gold,22

Platin,23 Edelsteinen24 überprüft hat.

20 Durch die vorgenannte veränderte grundbuchliche Sicherung kann ein Notar ggf. davon ab-
sehen, eine Vorlagesperre oder eine Bewilligungslösung zu verwenden.25 Das restliche
Risiko, dass ein anderer Notar die einem Beteiligten ausgehändigte Kaufvertragsurkunde
mit der Auflassung überreicht und der andere Notar im Namen eines Beteiligten die Eigen-
tumsumschreibung beantragt, nachdem dieser erfolglos eine angemessene Frist für die Vor-
lage von Zahlungsnachweisen gesetzt, eine Geldwäscheverdachtsmeldung erstattet und
fünf Bankarbeitstage abgewartet hat, § 16a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 lit. b und Nr. 2 GwG, erscheint
gering. Der andere Notar müsste seine Amtstätigkeit gem. § 14 Abs. 2 BNotO versagen,
auch weil beide Vertragsparteien dem beurkundenden Notar regelmäßig mit dem Vollzug
beauftragen müssen. Gleichwohl wird in der Literatur empfohlen, zumindest vorerst wei-
terhin mit einer Vorlagensperre oder einer Bewilligungslösung zu arbeiten.26

21 Für ein Rechtsgeschäft, das auf den Kauf einer Immobilie zielt und bei dem die Beteilig-
ten vereinbaren, die Gegenleistung ganz oder teilweise erst zu begleichen, nachdem be-
reits die Eigentumsveränderung beantragt oder erfolgt ist (z.B. Kaufvertrag mit Rest-
kaufgeld) gilt: Der abwickelnde Notar hat nach der Fälligkeit der Gegenleistung in einer
angemessenen Zeitspanne die Nachweise über die bargeldlose Ausgleichung auf Schlüs-
sigkeit zu prüfen. Nach § 16a Abs. 2 GwG sind die Vertragsparteien verpflichtet, dem
Notar die erforderlichen Nachweise unverzüglich vorzulegen.

Beispiele

Belege können z.B. sein: Überweisungsbeleg des Erwerbers mit Kontoauszug über die
Abbuchung der Beträge und Kontoauszug des Verkäufers nebst seiner schriftlichen
Bestätigung über den Erhalt der Beträge.

21 Begrifflich legaldefiniert ist der Kryptowert in § 1 Abs. 29 GwG, der auf § 1 Abs. 11 S. 1 Nr. 10 i.V.m. S. 4
und 5 KWG verweist.

22 Begrifflich ist Gold nicht legaldefiniert. Nach der Gesetzesbegründet muss es sich um Münzen mit einem
Goldgehalt von mind. 90 % oder ungemünztes Gold in Form von Barren, Nuggets oder Klumpen mit einem
Goldgehalt von mind. 99,5 % handeln, BT-Drucks 20/4727, S. 120.

23 Platin ist als Gegenleistung ausgeschlossen, wenn das Platin einen Feingehalt von mind. 95 % hat, BT-Drucks
20/4727, S. 120.

24 Edelsteine sind Minerale von großer Härte, die sich durch Seltenheit, Farbe und Lichteinwirkung besonders
auszeichnen, wie z.B. Diamanten, Rubine und Saphire, BT-Drucks 20/4727, S. 120.

25 Elsing, notarbüro 2023, 1, 4.
26 Domröse/Herz, NotBZ 2023, 81, 84.
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